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VERORDNUNG (EG) Nr. 1347/2000 DES RATES

vom 29. Mai 2000

über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für die gemeinsamen Kinder

der Ehegatten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — (5) Nach Maßgabe des in Artikel 5 des Vertrags niedergeleg-
ten Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips
können die Ziele dieser Verordnung auf der Ebene dergestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden; sieGemeinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c) und
können daher besser auf Gemeinschaftsebene verwirk-Artikel 67 Absatz 1,
licht werden. Diese Verordnung geht nicht über das für
die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.auf Vorschlag der Kommission(1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2), (6) Der Rat hat mit Rechtsakt vom 28. Mai 1998(4) ein
Übereinkommen über die Zuständigkeit und die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesa-nach Stellungnahme desWirtschafts- und Sozialausschusses (3),
chen erstellt und das Übereinkommen denMitgliedstaaten
zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vor-in Erwägung nachstehender Gründe:
schriften empfohlen. Die bei der Aushandlung dieses
Übereinkommens erzielten Ergebnisse sollten gewahrt

(1) Die Mitgliedstaaten haben sich zum Ziel gesetzt, die werden; diese Verordnung übernimmt den wesentlichen
Union als einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Inhalt des Übereinkommens. Sie enthält jedoch einige
Rechts, in dem der freie Personenverkehr gewährleistet ist, nicht im Übereinkommen enthaltene neue Bestimmun-
zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zum schrittweisen gen, um eine Übereinstimmung mit einigen Bestimmun-
Aufbau dieses Raums hat die Gemeinschaft unter ande- gen der vorgeschlagenen Verordnung über die gerichtli-
rem im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsa- che Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
chen die für das reibungslose Funktionieren des Binnen- streckung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen
markts erforderlichen Maßnahmen zu erlassen. sicherzustellen.

(2) Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts (7) Um den freien Verkehr der Entscheidungen in Ehesachen
muß der freie Verkehr der Entscheidungen in Zivilsachen und in Verfahren über die elterliche Verantwortung
verbessert und beschleunigt werden. innerhalb der Gemeinschaft zu gewährleisten, ist es

angemessen und erforderlich, daß die grenzübergreifende
Anerkennung der Zuständigkeiten und der Entscheidun-(3) Dieser Bereich unterliegt nunmehr der justitiellen Zusam-
gen über die Auflösung einer Ehe und über die elterlichemenarbeit in Zivilsachen im Sinne von Artikel 65 des
Verantwortung für die gemeinsamen Kinder der Ehegat-Vertrags.
ten im Wege eines Gemeinschaftsrechtsakts erfolgt, der
verbindlich und unmittelbar anwendbar ist.

(4) Die Unterschiede zwischen bestimmten einzelstaatlichen
Zuständigkeitsregeln und bestimmten Rechtsvorschriften
über die Vollstreckung von Entscheidungen erschweren (8) In der vorliegenden Verordnung sind kohärente und
sowohl den freien Personenverkehr als auch das reibungs- einheitliche Maßnahmen vorzusehen, die einen möglichst
lose Funktionieren des Binnenmarkts. Es ist daher gerecht- umfassenden Personenverkehr ermöglichen. Daher muß
fertigt, Bestimmungen zu erlassen, um die Vorschriften die Verordnung auch auf Staatsangehörige von Drittstaa-
über die internationale Zuständigkeit in Ehesachen und ten Anwendung finden, bei denen eine hinreichend enge
in Verfahren über die elterliche Verantwortung zur verein- Verbindung zu dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
heitlichen und die Formalitäten im Hinblick auf eine gemäß den in der Verordnung vorgesehenen Zuständig-
rasche und unkomplizierte Anerkennung von Entschei- keitskriterien gegeben ist.
dungen und deren Vollstreckung zu vereinfachen.

(4) ABl. C 221 vom 16.7.1998, S. 1. Der Rat hat am Tag der
Fertigstellung des Übereinkommens der erläuternden Bericht zu(1) ABl. C 247 vom 31.8.1999, S. 1.

(2) Stellungnahme vom 17. November 1999 (noch nicht im dem Übereinkommen von Frau Professor Alegrı́a Borrás zur
Kenntnis genommen. Dieser erläuternde Bericht ist auf Seite 27Amtsblatt veröffentlicht).

(3) ABl. C 368 vom 20.12.1999, S. 23. ff. des vorstehenden Amtsblatts enthalten.
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(9) Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte zivilge- (16) Die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
der Gerichte der Mitgliedstaaten beruhen auf dem Grund-richtliche Verfahren sowie außergerichtliche Verfahren

einschließen, die in einigen Mitgliedstaaten in Ehesachen satz des gegenseitigen Vertrauens. Die Gründe für die
Nichtanerkennung einer Entscheidung sind auf das not-zugelassen sind, mit Ausnahme von Verfahren, die nur

innerhalb einer Religionsgemeinschaft gelten. Es muß wendige Mindestmaß beschränkt. Im Rahmen des Verfah-
rens sollten allerdings Bestimmungen gelten, mit denendaher darauf hingewiesen werden, daß die Bezeichnung

„Gericht“ alle gerichtlichen und außergerichtlichen Behör- die Wahrung der öffentlichen Ordnung des ersuchten
Staats und die Verteidigungsrechte der Parteien, ein-den einschließt, die für Ehesachen zuständig sind.
schließlich der persönlichen Rechte aller betroffenen
Kinder, gewährleistet werden und zugleich vermieden(10) Diese Verordnung sollte nur für Verfahren gelten, die sich
wird, daß miteinander nicht zu vereinbarende Entschei-auf die Ehescheidung, die Trennung ohne Auflösung des
dungen anerkannt werden.Ehebandes oder die Ungültigerklärung einer Ehe beziehen.

Die Anerkennung einer Ehescheidung oder der Ungül-
(17) Der ersuchte Staat darf weder die Zuständigkeit destigerklärung einer Ehe betrifft nur die Auflösung des

Ursprungsstaats noch die Entscheidung in der SacheEhebandes. Dementsprechend erstreckt sich die Anerken-
überprüfen.nung von Entscheidungen nicht auf Fragen wie das

Scheidungsverschulden, das Ehegüterrecht, die Unter-
haltspflicht oder sonstige mögliche Nebenaspekte, auch (18) Für die Beischreibung in den Personenstandsbüchern
wenn sie mit dem vorgenannten Verfahren zusam- eines Mitgliedstaats aufgrund einer in einem anderen
menhängen. Mitgliedstaat ergangenen rechtskräftigen Entscheidung

kann kein besonderes Verfahren vorgeschrieben werden.
(11) Diese Verordnung betrifft die elterliche Verantwortung

für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten in Fragen, (19) Das Übereinkommen von 1931 zwischen den nordischen
die in engem Zusammenhang mit einem Antrag auf Staaten sollte in den Grenzen dieser Verordnung weiter
Scheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes angewandt werden können.
oder Ungültigerklärung einer Ehe stehen.

(20) Spanien, Italien und Portugal haben vor Aufnahme der in
(12) Die Zuständigkeitskriterien gehen von dem Grundsatz dieser Verordnung geregelten Materien in den EG-Vertrag

aus, daß zwischen dem Verfahrensbeteiligten und dem Konkordate mit dem Heiligen Stuhl geschlossen. Es gilt
Mitgliedstaat, der die Zuständigkeit wahrnimmt, eine daher zu vermeiden, daß diese Mitgliedstaaten gegen ihre
tatsächliche Beziehung bestehenmuß. Die Auswahl dieser internationalen Verpflichtungen gegenüber dem Heiligen
Kriterien ist darauf zurückzuführen, daß sie in verschiede- Stuhl verstoßen.
nen einzelstaatlichen Rechtsordnungen bestehen und von
den anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden. (21) Den Mitgliedstaaten muß es freistehen, untereinander

Modalitäten zur Durchführung dieser Verordnung festzu-
(13) Eine Eventualität, die im Rahmen des Schutzes der legen, solange keine diesbezüglichen Maßnahmen auf

gemeinsamen Kinder der Ehegatten bei einer Ehekrise Gemeinschaftsebene getroffen wurden.
berücksichtigt werden muß, besteht in der Gefahr, daß
das Kind von einem Elternteil in ein anderes Land (22) Die Anhänge I bis III betreffend die zuständigen Gerichteverbracht wird. Die grundlegenden Interessen der Kinder und die Rechtsbehelfe sollten von der Kommission an-sind daher insbesondere in Übereinstimmung mit dem hand der von dem betreffenden Mitgliedstaat mitgeteiltenHaager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die Änderungen angepaßt werden. Änderungen der Anhängezivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentfüh- IV und V sind gemäß dem Beschluß 1999/468/EG desrung zu schützen. Der rechtmäßige gewöhnliche Aufent- Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitätenhalt wird daher als Zuständigkeitskriterium auch in den für die Ausübung der der Kommission übertragenenFällen beibehalten, in denen sich der Ort des gewöhnli- Durchführungsbefugnisse (1) zu beschließen.chen Aufenthalts aufgrund eines widerrechtlichen Ver-
bringens oder Zurückhaltens des Kindes faktisch geändert

(23) Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verord-hat.
nung sollte die Kommission die Anwendung der Verord-
nung prüfen und gegebenenfalls erforderliche Änderun-

(14) Diese Verordnung hindert die Gerichte eines Mitglied- gen vorschlagen.
staats nicht daran, in dringenden Fällen einstweilige
Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen in be-

(24) Das Vereinigte Königreich und Irland haben gemäßzug auf Personen oder Vermögensgegenstände, die sich
Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische Unionin diesem Staat befinden, anzuordnen.
und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft beigefügten Protokolls über die Position des

(15) Der Begriff „Entscheidung“ bezieht sich nur auf Entschei- Vereinigten Königreichs und Irlands mitgeteilt, daß sie
dungen, mit denen eine Ehescheidung, Trennung ohne sich an der Annahme und Anwendung dieser Verordnung
Auflösung des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer beteiligen möchten.
Ehe herbeigeführt wird. Öffentliche Urkunden, die im
Ursprungsmitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar
sind, sind solchen „Entscheidungen“ gleichgestellt. (1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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(25) Dänemark wirkt gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem — die Ehegatten zuletzt beide ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hatten, sofern einer von ihnen dort noch seinenVertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur

Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder
Protokolls über die Position Dänemarks an der Annahme
dieser Verordnung nicht mit. Diese Verordnung ist daher — der Antragsgegner seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat
für diesen Staat nicht verbindlich und ihm gegenüber oder
nicht anwendbar —

— im Falle eines gemeinsamen Antrags einer der Ehegat-
ten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oderHAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

— der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
wenn er sich dort seit mindestens einem Jahr unmittel-KAPITEL I
bar vor der Antragstellung aufgehalten hat, oder

ANWENDUNGSBEREICH
— der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,

wenn er sich dort seit mindestens sechs Monaten
unmittelbar vor der Antragstellung aufgehalten hatArtikel 1
und entweder Staatsangehöriger des betreffenden Mit-
gliedstaats ist oder, im Falle des Vereinigten Königreichs(1) Die vorliegende Verordnung ist anzuwenden auf und Irlands, dort sein „domicile“ hat;

a) zivilgerichtliche Verfahren, die die Ehescheidung, die Tren-
b) dessen Staatsangehörigkeit beide Ehegatten besitzen, oder,nung ohne Auflösung des Ehebandes oder die Ungülti-

im Falle des Vereinigten Königreichs und Irlands, in demgerklärung einer Ehe betreffen;
sie ihr gemeinsames „domicile“ haben.

b) zivilgerichtliche Verfahren, die die elterliche Verantwor-
tung für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten betreffen

(2) Der Begriff „domicile“ im Sinne dieser Verordnungund aus Anlaß der unter Buchstabe a) genannten Verfahren
bestimmt sich nach britischem und irischem Recht.in Ehesachen betrieben werden.

(2) Gerichtlichen Verfahren stehen andere in einem Mit- Artikel 3
gliedstaat amtlich anerkannte Verfahren gleich. Die Bezeich-
nung „Gericht“ schließt alle in Ehesachen zuständigen Behör-
den der Mitgliedstaaten ein. Elterliche Verantwortung

(3) In dieser Verordnung bedeutet der Begriff „Mitgliedstaat“ (1) Die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem nach Artikel 2jeden Mitgliedstaat mit Ausnahme des Königreichs Dänemark. über einen Antrag auf Ehescheidung, Trennung ohne Auflö-
sung des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe zu
entscheiden ist, sind zuständig für alle Entscheidungen, die die

KAPITEL II elterliche Verantwortung für ein gemeinsames Kind der beiden
Ehegatten betreffen, wenn dieses Kind seinen gewöhnlichen

GERICHTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT Aufenthalt in diesem Mitgliedstaat hat.

(2) Hat das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht inA b s c h n i t t 1 dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat, so sind die Gerichte
dieses Staates für diese Entscheidungen zuständig, wenn das

Allgemeine Bestimmungen Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem der Mitglied-
staaten hat und

Artikel 2
a) zumindest einer der Ehegatten die elterliche Verantwortung

für das Kind hat und
Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes

und Ungültigerklärung einer Ehe b) die Zuständigkeit der betreffenden Gerichte von den
Ehegatten anerkannt worden ist und im Einklang mit dem
Wohl des Kindes steht.(1) Für Entscheidungen, die die Ehescheidung, die Trennung

ohne Auflösung des Ehebandes oder die Ungültigerklärung
einer Ehe betreffen, sind die Gerichte des Mitgliedstaats

(3) Die Zuständigkeit gemäß den Absätzen 1 und 2 endet,zuständig,

a) sobald die stattgebende oder abweisende Entscheidunga) in dessen Hoheitsgebiet
über den Antrag auf Ehescheidung, Trennung ohne Auflö-
sung des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe— beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben

oder rechtskräftig geworden ist oder aber
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b) in den Fällen, in denen zu dem unter Buchstabe a) genann- Artikel 8
ten Zeitpunkt noch ein Verfahren betreffend die elterliche
Verantwortung anhängig ist, sobald die Entscheidung in Restzuständigkeiten
diesem Verfahren rechtskräftig geworden ist oder aber

(1) Soweit sich aus den Artikeln 2 bis 6 keine Zuständigkeitc) sobald die unter den Buchstaben a) und b) genannten
eines Gerichts eines Mitgliedstaats ergibt, bestimmt sich dieVerfahren aus einem anderen Grund beendet worden sind.
Zuständigkeit in jedem Mitgliedstaat nach dessen eigenem
Recht.

Artikel 4
(2) Jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, der seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats hat, kann die in diesem Staat geltenden Zustän-Kindesentführung
digkeitsvorschriften wie ein Inländer gegenüber einem
Antragsgegner geltend machen, wenn dieser weder seinen

Die nach Maßgabe von Artikel 3 zuständigen Gerichte haben gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
ihre Zuständigkeit im Einklang mit den Bestimmungen des hat noch die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt
Haager Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 über die oder — im Falle des Vereinigten Königreichs und Irlands —
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung, ins- sein „domicile“ im Hoheitsgebiet eines dieser Mitgliedstaaten
besondere dessen Artikel 3 und 16, auszuüben. hat.

Artikel 5 A b s c h n i t t 2

Prüfung der Zuständigkeit und der Zulässigkeit desGegenantrag
Verfahrens

Das Gericht, bei dem ein Antrag auf der Grundlage der
Artikel 9Artikel 2 bis 4 anhängig ist, ist auch für einen Gegenantrag

zuständig, sofern dieser in den Anwendungsbereich dieser
Verordnung fällt. Prüfung der Zuständigkeit

Das Gericht eines Mitgliedstaats hat sich von Amts wegen für
Artikel 6 unzuständig zu erklären, wenn es in einer Sache angerufen

wird, für die es nach dieser Verordnung keine Zuständigkeit
hat und für die das Gericht eines anderen Mitgliedstaats

Umwandlung einer Trennung ohne Auflösung des Ehe- aufgrund dieser Verordnung zuständig ist.
bandes in eine Ehescheidung

Artikel 10
Unbeschadet des Artikels 2 ist das Gericht eines Mitgliedstaats,
das eine Entscheidung über eine Trennung ohne Auflösung

Prüfung der Zulässigkeitdes Ehebandes erlassen hat, auch für die Umwandlung dieser
Entscheidung in eine Ehescheidung zuständig, sofern dies im
Recht dieses Mitgliedstaats vorgesehen ist. (1) Läßt sich eine Person, die ihren gewöhnlichen Aufent-

halt nicht in dem Mitgliedstaat hat, in welchem das Verfahren
eingeleitet wurde, auf das Verfahren nicht ein, so hat das
zuständige Gericht das Verfahren so lange auszusetzen, bisArtikel 7
festgestellt ist, daß es dem Antragsgegner möglich war, das
verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges

Ausschließlicher Charakter der Zuständigkeiten nach den Schriftstück so rechtzeitig zu empfangen, daß er sich verteidi-
Artikeln 2 bis 6 gen konnte, oder daß alle hierzu erforderlichen Maßnahmen

getroffen worden sind.

Gegen einen Ehegatten, der
(2) An die Stelle von Absatz 1 tritt Artikel 19 der Verord-
nung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 übera) seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines
die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schrift-Mitgliedstaats hat oder
stücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (1),
wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleich-b) Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist oder — im Falle
wertiges Schriftstück nach Maßgabe jener Verordnung vondes Vereinigten Königreichs und Irlands — sein „domicile“
einem Mitgliedstaat in einen anderen zu übermitteln war.im Hoheitsgebiet eines dieser Mitgliedstaaten hat,

darf ein Verfahren vor den Gerichten eines anderen Mitglied-
staats nur nach Maßgabe der Artikel 2 bis 6 geführt werden. (1) Siehe Seite 37 dieses Amtsblatts.
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(3) Sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) A b s c h n i t t 4
Nr. 1348/2000 nicht anwendbar, so gilt Artikel 15 des Haager
Übereinkommens vom 15. November 1965 über die Zustel- Einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaß-
lung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im nahmen
Ausland in Zivil- und Handelssachen, wenn das verfahrensein-
leitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nach

Artikel 12Maßgabe des genannten Übereinkommens ins Ausland zu
übermitteln war.

In dringenden Fällen können die Gerichte eines Mitgliedstaats
ungeachtet der Bestimmungen dieser Verordnung die nach
dem Recht dieses Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen
Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen in bezugA b s c h n i t t 3 auf in diesem Staat befindliche Personen oder Güter auch dann
ergreifen, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache gemäß
dieser Verordnung ein Gericht eines anderen MitgliedstaatsRechtshängigkeit und abhängige Verfahren
zuständig ist.

Artikel 11
KAPITEL III

ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG(1) Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten
Anträge wegen desselben Anspruchs zwischen denselben
Parteien gestellt, so setzt das später angerufene Gericht das Artikel 13Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des
zuerst angerufenen Gerichts geklärt ist.

Bedeutung des Begriffs „Entscheidung“

(2) Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten (1) Unter „Entscheidung“ im Sinne dieser Verordnung ist
Anträge auf Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats erlassene Entschei-
Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe, die nicht densel- dung über die Ehescheidung, die Trennung ohne Auflösung
ben Anspruch betreffen, zwischen denselben Parteien gestellt, des Ehebandes oder die Ungültigerklärung einer Ehe sowie jede
so setzt das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts aus Anlaß eines solchen Verfahrens in Ehesachen ergangene
wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Entscheidung über die elterliche Verantwortung der Ehegatten
Gerichts geklärt ist. zu verstehen, ohne Rücksicht auf die Bezeichnung der jeweili-

gen Entscheidung, wie Urteil oder Beschluß.

(3) Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Ge- (2) Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten auch für
richts feststeht, erklärt sich das später angerufene Gericht die Festsetzung der Kosten für die nach dieser Verordnung
zugunsten dieses Gerichts für unzuständig. eingeleiteten Verfahren und die Vollstreckung eines Kostenfest-

setzungsbeschlusses.

In diesem Fall kann der Antragsteller, der den Antrag bei dem
(3) Für die Durchführung dieser Verordnung werden öffent-später angerufenen Gericht gestellt hat, diesen Antrag dem
liche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen undzuerst angerufenen Gericht vorlegen.
vollstreckbar sind, sowie vor einem Richter im Laufe eines
Verfahrens geschlossene Vergleiche, die in dem Mitgliedstaat,
in den sie zustande gekommen sind, vollstreckbar sind,(4) Für die Zwecke dieses Artikels gilt ein Gericht als
unter denselben Bedingungen wie die in Absatz 1 genanntenangerufen
Entscheidungen anerkannt und für vollstreckbar erklärt.

a) zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfahrenseinleitende
Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück bei Ge-

A b s c h n i t t 1richt eingereicht worden ist, vorausgesetzt, daß der Antrag-
steller es in der Folge nicht versäumt hat, die ihm

Anerkennungobliegenden Maßnahmen zu treffen, um die Zustellung des
Schriftstücks an den Antragsgegner zu bewirken, oder

Artikel 14
b) falls die Zustellung an den Antragsgegner vor Einreichung

des Schriftstücks bei Gericht zu bewirken ist, zu dem
Anerkennung einer EntscheidungZeitpunkt, zu dem die für die Zustellung verantwortliche

Stelle das Schriftstück erhalten hat, vorausgesetzt, daß der
Antragsteller es in der Folge nicht versäumt hat, die ihm (1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen

werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne daß esobliegenden Maßnahmen zu treffen, um das Schriftstück
bei Gericht einzureichen. hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.
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(2) Insbesondere bedarf es unbeschadet des Absatzes 3 c) wenn der betreffenden Person, die sich auf das Verfahren
nicht eingelassen hat, das verfahrenseinleitende Schrift-keines besonderen Verfahrens für die Beischreibung in den

Personenstandsbüchern eines Mitgliedstaats auf der Grundlage stück oder ein gleichwertiges Schriftstück nicht so rechtzei-
tig und in einer Weise zugestellt worden ist, daß sie sicheiner in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung

über Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes verteidigen konnte, es sei denn, es wird festgestellt, daß sie
mit der Entscheidung eindeutig einverstanden ist;oder Ungültigerklärung einer Ehe, gegen die nach dessen Recht

keine weiteren Rechtsbehelfe eingelegt werden können.
d) wenn eine Person dies mit der Begründung beantragt, daß

die Entscheidung in ihre elterliche Verantwortung eingreift,(3) Jede Partei, die ein Interesse hat, kann im Rahmen der falls die Entscheidung ergangen ist, ohne daß die PersonVerfahren nach den Abschnitten 2 und 3 dieses Kapitels die die Möglichkeit hatte, gehört zu werden;Feststellung beantragen, daß eine Entscheidung anzuerkennen
oder nicht anzuerkennen ist. e) wenn die Entscheidung mit einer späteren Entscheidung

betreffend die elterliche Verantwortung unvereinbar ist, die
in dem Mitgliedstaat, in dem die Anerkennung beantragt(4) Ist in einem Rechtsstreit vor einem Gericht eines
wird, ergangen ist; oderMitgliedstaats die Frage der Anerkennung einer Entscheidung

als Vorfrage zu klären, so kann dieses Gericht hierüber
f) wenn die Entscheidung mit einer späteren Entscheidungbefinden.

betreffend die elterliche Verantwortung unvereinbar ist, die
in einem anderen Mitgliedstaat oder in dem Drittland, in

Artikel 15 dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ergan-
gen ist, sofern die spätere Entscheidung die notwendigen
Voraussetzungen für ihre Anerkennung in dem Mitglied-Gründe für die Nichtanerkennung einer Entscheidung
staat erfüllt, in dem die Anerkennung beantragt wird.

(1) Eine Entscheidung, die die Ehescheidung, die Trennung
ohne Auflösung des Ehebandes oder die Ungültigerklärung Artikel 16
einer Ehe betrifft, wird nicht anerkannt,

Übereinkünfte mit Drittstaatena) wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre
public) des Mitgliedstaats, in dem sie beantragt wird,

Ein Gericht eines Mitgliedstaats hat die Möglichkeit, auf deroffensichtlich widerspricht;
Grundlage einer Übereinkunft über die Anerkennung und

b) wenn dem Antragsgegner, der sich auf das Verfahren nicht Vollstreckung von Entscheidungen eine in einem anderen
eingelassen hat, das verfahrenseinleitende Schriftstück oder Mitgliedstaat ergangene Entscheidung nicht anzuerkennen,
ein gleichwertiges Schriftstück nicht so rechtzeitig und in wenn in Fällen des Artikels 8 die Entscheidung nur auf in
einer Weise zugestellt worden ist, daß er sich verteidigen den Artikeln 2 bis 7 nicht genannte Zuständigkeitskriterien
konnte, es sei denn, es wird festgestellt, daß er mit der gestützt werden konnte.
Entscheidung eindeutig einverstanden ist;

Artikel 17c) wenn die Entscheidung mit einer Entscheidung unverein-
bar ist, die in einem Verfahren zwischen denselben Parteien
in dem Mitgliedstaat, in dem die Anerkennung beantragt Verbot der Nachprüfung der Zuständigkeit des Gerichts
wird, ergangen ist; oder des Ursprungsmitgliedstaats

d) wenn die Entscheidung mit einer früheren Entscheidung
Die Zuständigkeit des Gerichts des Ursprungsmitgliedstaatsunvereinbar ist, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in
darf nicht nachgeprüft werden. Die Überprüfung der Verein-einem Drittland zwischen denselben Parteien ergangen
barkeit mit der öffentlichen Ordnung (ordre public) gemäßist, sofern die frühere Entscheidung die notwendigen
Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a) und Absatz 2 Buchstabe a)Voraussetzungen für ihre Anerkennung in dem Mitglied-
darf sich nicht auf die in den Artikeln 2 bis 8 vorgesehenenstaat erfüllt, in dem die Anerkennung beantragt wird
Vorschriften über die Zuständigkeit erstrecken.

(2) Eine Entscheidung betreffend die elterliche Verantwor-
tung, die aus Anlaß der in Artikel 13 genannten Verfahren in Artikel 18
Ehesachen ergangen ist, wird nicht anerkannt,

Unterschiede beim anzuwendenden Rechta) wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre
public) des Mitgliedstaats, in dem sie beantragt wird,

Die Anerkennung einer Entscheidung, die die Ehescheidung,offensichtlich widerspricht, offensichtlich widerspricht,
die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder die Ungül-wobei das Wohl des Kindes zu berücksichtigen ist;
tigerklärung einer Ehe betrifft, darf nicht deshalb abgelehnt
werden, weil eine Ehescheidung, Trennung ohne Auflösungb) wenn die Entscheidung — ausgenommen in dringenden

Fällen — ergangen ist, ohne daß das Kind die Möglichkeit des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe nach dem
Recht des Mitgliedstaats, in dem die Anerkennung beantragthatte, gehört zu werden, und damit wesentliche verfahrens-

rechtliche Grundsätze des Mitgliedstaats, in dem die Aner- wird, unter Zugrundelegung desselben Sachverhalts nicht
zulässig wäre.kennung beantragt wird, verletzt werden;
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Artikel 19 Befindet sich keiner der in Unterabsatz 1 angegebenen Orte in
dem Mitgliedstaat, in dem die Vollstreckung erwirkt werden
soll, so wird das örtlich zuständige Gericht durch den Ort derAusschluß einer Nachprüfung in der Sache Vollstreckung bestimmt.

Die Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst nach-
geprüft werden. (3) Hinsichtlich der Verfahren nach Artikel 14 Absatz 3

wird das örtlich zuständige Gericht durch das innerstaatliche
Recht des Mitgliedstaats bestimmt, in dem der Antrag aufArtikel 20
Anerkennung oder Nichtanerkennung gestellt wird.

Aussetzung des Anerkennungsverfahrens

Artikel 23
(1) Das Gericht eines Mitgliedstaats, vor dem die Anerken-
nung einer in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Ent-
scheidung beantragt wird, kann das Verfahren aussetzen, wenn Stellung des Antrags auf Vollstreckbarerklärung
gegen die Entscheidung ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt
worden ist.

(1) Für die Stellung des Antrags ist das Recht des Mitglied-
staats maßgebend, in dem die Vollstreckung erwirkt werden(2) Das Gericht eines Mitgliedstaats, bei dem die Anerken-
soll.nung einer in Irland oder im Vereinigten Königreich ergange-

nen Entscheidung beantragt wird, kann das Verfahren ausset-
zen, wenn die Vollstreckung der Entscheidung im Ursprungs- (2) Der Antragsteller hat für die Zustellung im Bezirk desmitgliedstaat wegen der Einlegung eines Rechtsbehelfs einst- angerufenen Gerichts ein Wahldomizil zu begründen. Istweilen eingestellt ist. das Wahldomizil im Recht des Mitgliedstaats, in dem die

Vollstreckung erwirkt werden soll, nicht vorgesehen, so hat der
Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

A b s c h n i t t 2

Vollstreckung (3) Dem Antrag sind die in den Artikeln 32 und 33
aufgeführten Urkunden beizufügen.

Artikel 21

Artikel 24
Vollstreckbare Entscheidungen

Entscheidung des Gerichts(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen
betreffend die elterliche Verantwortung für ein gemeinsames
Kind, die in diesem Mitgliedstaat vollstreckbar sind und die

(1) Das mit dem Antrag befaßte Gericht erläßt seinezugestellt worden sind, werden in einem anderen Mitgliedstaat
Entscheidung ohne Verzug, ohne daß die Person, gegen die dievollstreckt, wenn sie dort auf Antrag einer berechtigten Partei
Vollstreckung erwirkt werden soll, in diesem Abschnitt desfür vollstreckbar erklärt worden sind.
Verfahrens Gelegenheit erhält, eine Erklärung abzugeben.

(2) Im Vereinigten Königreich jedoch wird eine derartige
Entscheidung in England und Wales, in Schottland oder in (2) Der Antrag darf nur aus einem der in den Artikeln 15,
Nordirland vollstreckt, wenn sie auf Antrag einer berechtigten 16 und 17 aufgeführten Gründe abgelehnt werden.
Partei zur Vollstreckung in dem betreffenden Teil des Vereinig-
ten Königreichs registriert worden ist.

(3) Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der
Sache selbst nachgeprüft werden.

Artikel 22

Örtlich zuständige Gerichte Artikel 25

(1) Ein Antrag auf Vollstreckbarerklärung ist bei dem
Mitteilung der EntscheidungGericht zu stellen, das in der Liste in Anhang I aufgeführt ist.

(2) Das örtlich zuständige Gericht wird durch den gewöhn- Die Entscheidung, die über den Antrag ergangen ist, wird
dem Antragsteller vom Urkundsbeamten der Geschäftsstellelichen Aufenthalt der Person, gegen die die Vollstreckung

erwirkt werden soll, oder durch den gewöhnlichen Aufenthalt unverzüglich in der Formmitgeteilt, die das Recht des Mitglied-
staats, in dem die Vollstreckung erwirkt werden soll, vorsieht.eines Kindes, auf das sich der Antrag bezieht, bestimmt.
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Artikel 26 (2) Ist die Entscheidung in Irland oder im Vereinigten
Königreich ergangen, so gilt jeder im Ursprungsmitgliedstaat
statthafte Rechtsbehelf als ordentlicher Rechtsbehelf im Sinne

Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung über die Zulassung von Absatz 1.
der Vollstreckung

(1) Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreck-
Artikel 29
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A b s c h n i t t 3 Artikel 35

Gemeinsame Vorschriften Legalisation oder ähnliche Förmlichkeit

Die in den Artikeln 32 und 33 und in Artikel 34 Absatz 2Artikel 32 aufgeführten Urkunden sowie die Urkunde über die Prozeß-
vollmacht, falls eine solche erteilt wird, bedürfen weder der
Legalisation noch einer ähnlichen Förmlichkeit.Urkunden

(1) Die Partei, die die Anerkennung oder Nichtanerkennung
KAPITEL IVeiner Entscheidung anstrebt oder den Antrag auf Vollstreckbar-

erklärung stellt, hat vorzulegen:
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

a) eine Ausfertigung der Entscheidung, die die für ihre
Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, und

Artikel 36
b) eine Bescheinigung nach Artikel 33.

Verhältnis zu anderen Übereinkünften
(2) Bei einer im Versäumnisverfahren ergangenen Entschei-
dung hat die Partei, die die Anerkennung einer Entscheidung

(1) Diese Verordnung ersetzt — unbeschadet der Artikel 38anstrebt oder deren Vollstreckbarerklärung, ferner vorzulegen und 42 und des nachstehenden Absatzes 2 — die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehenden,

a) entweder die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift der zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten geschlossenen Über-
Urkunde, aus der sich ergibt, daß das verfahrenseinleitende einkünfte, die in dieser Verordnung geregelte Bereiche betref-
Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück der säumi- fen.
gen Partei zugestellt worden ist, oder

b) eine Urkunde, aus der hervorgeht, daß der Antragsgegner (2) a) Finnland und Schweden steht es frei zu erklären,
mit der Entscheidung eindeutig einverstanden ist. daß anstelle dieser Verordnung das Übereinkom-

men vom 6. Februar 1931 zwischen Dänemark,
Finnland, Island, Norwegen und Schweden mit
Bestimmungen des internationalen Verfahrens-Artikel 33
rechts über Ehe, Adoption und Vormundschaft
einschließlich des Schlußprotokolls ganz oder teil-

Weitere Urkunden weise auf ihre gegenseitigen Beziehungen anwend-
bar ist. Diese Erklärungen werden in den Anhang
zu der Verordnung aufgenommen und imAmtsblattDas zuständige Gericht oder die zuständige Behörde eines
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. DieMitgliedstaats, in dem eine Entscheidung ergangen ist, stellt
betreffenden Mitgliedstaaten können ihre Erklärungauf Antrag einer berechtigten Partei eine Bescheinigung unter
jederzeit ganz oder teilweise widerrufen(1).Verwendung des Formblatts in Anhang IV (Entscheidungen in

Ehesachen) oder Anhang V (Entscheidungen betreffend die
b) Eine Diskriminierung von Bürgern der Union auselterliche Verantwortung) aus.

Gründen der Staatsangehörigkeit ist verboten.

c) Die Zuständigkeitskriterien in künftigen Überein-Artikel 34 künften zwischen den unter Buchstabe a) genann-
ten Mitgliedstaaten, die in dieser Verordnung gere-
gelte Bereiche betreffen, müssen mit den KriterienFehlen von Urkunden
dieser Verordnung im Einklang stehen.

d) Entscheidungen, die in einem der nordischen Staa-(1) Werden die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b) oder
ten, der eine Erklärung nach Buchstabe a) abgege-Absatz 2 aufgeführten Urkunden nicht vorgelegt, so kann das
ben hat, aufgrund eines ZuständigkeitskriteriumsGericht eine Frist einräumen, innerhalb deren die Urkunden
erlassen werden, das einem der in Kapitel II vorge-vorzulegen sind, oder sich mit gleichwertigen Urkunden
sehenen Zuständigkeitskriterien entspricht, werdenbegnügen oder von der Vorlage der Urkunden befreien, wenn
in den anderen Mitgliedstaaten gemäß den Bestim-es eine weitere Klärung nicht für erforderlich hält.
mungen des Kapitels III anerkannt und vollstreckt.

(2) Auf Verlangen des Gerichts ist eine Übersetzung dieser
Urkunden vorzulegen. Die Übersetzung ist von einer hierzu in (1) Diese Erklärung wurde von keinem dieser Mitgliedstaaten zum

Zeitpunkt der Annahme der Verordnung abgegeben.einem der Mitgliedstaaten befugten Personen zu beglaubigen.
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(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission

a) eine Abschrift der Übereinkünfte sowie der einheitlichen a) eine Abschrift der Entwürfe dieser Übereinkünfte sowie
Gesetze zur Durchführung dieser Übereinkünfte gemäß
Absatz 2 Buchstaben a) und c), b) jede Kündigung oder Änderung dieser Übereinkünfte.

b) jede Kündigung oder Änderung dieser Übereinkünfte oder
(2) Die Übereinkünfte dürfen keinesfalls von Kapitel II unddieser einheitlichen Gesetze.
Kapitel III dieser Verordnung abweichen.

Artikel 37
Artikel 40

Verhältnis zu bestimmtenmultilateralen Übereinkommen
Verträge mit dem Heiligen Stuhl

Diese Verordnung hat in den Beziehungen zwischen den
Mitgliedstaaten insoweit Vorrang vor den nachstehenden Über- (1) Diese Verordnung gilt unbeschadet des am 7. Mai 1940
einkommen, als diese Bereiche betreffen, die in dieser Verord- in der Vatikanstadt zwischen dem Heiligen Stuhl und Portugal
nung geregelt sind: unterzeichneten Internationalen Vertrags (Konkordats).

— Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über die
Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht (2) Eine Entscheidung über die Ungültigkeit der Ehe gemäß
auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen, dem in Absatz 1 genannten Vertrag wird in denMitgliedstaaten

unter den in Kapitel III vorgesehenen Bedingungen anerkannt.
— Luxemburger Übereinkommen vom 8. September 1967

über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen,
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die folgenden
internationalen Verträge (Konkordate) mit dem Heiligen Stuhl:— Haager Übereinkommen vom 1. Juni 1970 über die Aner-

kennung von Ehescheidungen und der Trennung von Tisch
a) Lateranvertrag vom 11. Februar 1929 zwischen Italien undund Bett,

dem Heiligen Stuhl, geändert durch die am 18. Februar
— Europäisches Übereinkommen vom 20. Mai 1980 über die 1984 in Rom unterzeichnete Vereinbarung mit Zusatzpro-

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über tokoll;
das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des

b) Vereinbarung vom 3. Januar 1979 über Rechtsangelegen-Sorgeverhältnisses,
heiten zwischen dem Heiligen Stuhl und Spanien.

— Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die
Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung,

(4) Für die Anerkennung der Entscheidungen im SinneVollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
des Absatzes 2 können in Italien oder in Spanien dieselbenelterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum
Verfahren und Nachprüfungen vorgegeben werden, die auchSchutz von Kindern, sofern das Kind seinen gewöhnlichen
für Entscheidungen der Kirchengerichte gemäß den in Absatz 3Aufenthalt in einem Mitgliedstaat hat.
genannten internationalen Verträgen mit dem Heiligem Stuhl
gelten.

Artikel 38

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
Fortbestand der Wirksamkeit

a) eine Abschrift der in den Absätzen 1 und 3 genannten
Verträge sowie(1) Die in Artikel 36 Absatz 1 und Artikel 37 genannten

Übereinkünfte behalten ihre Wirksamkeit für die Rechtsgebie- b) jede Kündigung oder Änderung dieser Verträge.te, auf die diese Verordnung nicht anwendbar ist.

Artikel 41(2) Sie bleiben auch weiterhin für die Entscheidungen und
die öffentlichen Urkunden wirksam, die vor Inkrafttreten dieser
Verordnung ergangen beziehungsweise aufgenommen sind. Mitgliedstaaten mit zwei oder mehr Rechtssystemen

Artikel 39 Für einen Mitgliedstaat, in dem die in dieser Verordnung
behandelten Fragen in verschiedenen Gebietseinheiten durch
zwei oder mehr Rechtssysteme oder Regelwerke geregeltÜbereinkünfte zwischen den Mitgliedstaaten werden, gilt folgendes:

a) Jede Bezugnahme auf den gewöhnlichen Aufenthalt in(1) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können untereinander
Übereinkünfte zur Ergänzung dieser Verordnung oder zur diesem Mitgliedstaat betrifft den gewöhnlichen Aufenthalt

in einer Gebietseinheit;Erleichterung ihrer Durchführung schließen.
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b) jede Bezugnahme auf die Staatsangehörigkeit oder, im Falle KAPITEL VI
des Vereinigten Königreichs, auf das „domicile“ betrifft die

SCHLUSSBESTIMMUNGENdurch die Rechtsvorschriften dieses Staats bezeichnete
Gebietseinheit;

Artikel 43
c) jede Bezugnahme auf den Mitgliedstaat, dessen Behörde

Überprüfungmit einem Antrag auf Ehescheidung, Trennung ohne
Auflösung des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem RatEhe befaßt ist, betrifft die Gebietseinheit, deren Behörde
und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß spätestens ammit einem solchen Antrag befaßt ist;
1. März 2006 einen Bericht über die Anwendung dieser
Verordnung, insbesondere der Artikel 36 und 39 und des

d) jede Bezugnahme auf die Vorschriften des ersuchten Artikels 40 Absatz 2, vor. Diesem Bericht werden gegebenen-
Mitgliedstaats betrifft die Vorschriften der Gebietseinheit, falls Vorschläge zur Anpassung dieser Verordnung beigefügt.
in der die Zuständigkeit geltend gemacht oder die Anerken-
nung oder die Vollstreckung beantragt wird. Artikel 44

Änderung der Listen mit den zuständigen Gerichten und
den Rechtsbehelfen

KAPITEL V
(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Texte zur
Änderung der in den Anhängen I bis III enthaltenen Listen mit
den zuständigen Gerichten und den Rechtsbehelfen mit. DieÜBERGANGSVORSCHRIFTEN
Kommission paßt die betreffenden Anhänge entsprechend an.

(2) Die Aktualisierung oder technische Anpassungen der in
Artikel 42 den Anhängen IV und V wiedergegebenen Formblätter werden

nach dem Verfahren des beratenden Ausschusses gemäß
Artikel 45 Absatz 2 beschlossen.

(1) Diese Verordnung gilt nur für gerichtliche Verfahren,
öffentliche Urkunden und vor einem Richter im Laufe eines Artikel 45
Verfahrens geschlossene Vergleiche, die nach Inkrafttreten
dieser Verordnung eingeleitet, aufgenommen beziehungsweise (1) Die Kommission wird von einem Ausschuß unterstützt.
geschlossen worden sind.

(2) Wird auf das Verfahren dieses Absatzes Bezug genom-
men, so gelten die Artikel 3 und 7 des Beschlusses
1999/468/EG.(2) Entscheidungen, die nach Inkrafttreten dieser Verord-

nung in einem vor diesem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren
(3) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.ergangen sind, werden nach Maßgabe des Kapitels III aner-

kannt und vollstreckt, sofern das Gericht aufgrund von
Vorschriften zuständig war, die mit den Zuständigkeits- Artikel 46
vorschriften des Kapitels II oder eines Abkommens überein-
stimmen, das zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens Inkrafttreten
zwischen dem Ursprungsmitgliedstaat und dem ersuchten
Mitgliedstaat in Kraft war. Diese Verordnung tritt am 1. März 2001 in Kraft.

Im Einklang mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist diese
Verordnung in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 29. Mai 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. COSTA



L 160/30 DE 30.6.2000Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

ANHANG I

Anträge gemäß Artikel 22 sind bei folgenden Gerichten oder zuständigen Behörden zu stellen:

— in Belgien beim „tribunal de première instance“/bei der „rechtbank van eerste aanleg“/beim „erstinstanzlichen
Gericht“

— in Deutschland:

— im Bezirk des Kammergerichts: beim „Familiengericht Pankow/Weißensee“

— in den Bezirken der übrigen Oberlandesgerichte: beim „Familiengericht am Sitz des betreffenden Oberlandes-
gerichts“

— in Griechenland beim „Μονοµελές Πρωτοδικείο“

— in Spanien beim „Juzgado de Primera Instancia“

— in Frankreich beim Präsidenten des „Tribunal de grande instance“

— in Irland beim „High Court“

— in Italien bei der „Corte d’appello“

— in Luxemburg beim Präsidenten des „Tribunal d’arrondissement“

— in den Niederlanden beim Präsidenten der „Arrondissementsrechtbank“

— in Österreich beim „Bezirksgericht“

— in Portugal beim „Tribunal de Comarca“ oder „Tribunal de Famı́lia“

— in Finnland beim „käräjäoikeus“/„tingsrätt“

— in Schweden beim „Svea hovrätt“

— im Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales beim „High Court of Justice“

b) in Schottland beim „Court of Session“

c) in Nordirland beim „High Court of Justice“

d) in Gibraltar beim „Supreme Court“.
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ANHANG II

Der Rechtsbehelf gemäß Artikel 26 ist bei folgenden Gerichten einzulegen:

— in Belgien:

a) Die Person, die den Antrag auf Vollstreckbarerklärung gestelt hat, kann einen Rechtsbehelf beim „cour
d’appel“ oder beim „hof van beroep“ einlegen.

b) Die Person, gegen die die Vollstreckung erwirkt werden soll, kann beim „tribunal de première instance“/bei
der „rechtbank van eerste aanleg“/beim „erstinstanzlichen Gericht“ Einspruch einlegen.

— in Deutschland beim „Oberlandesgericht“

— in Griechenland beim „Εφετείο“

— in Spanien bei der „Audiencia Provincial“

— in Frankreich bei der „Cour d’appel“

— in Irland beim „High Court“

— in Italien bei der „Corte d’appello“

— in Luxemburg bei der „Cour d’appel“

— in den Niederlanden:

a) Wird der Rechtsbehelf vom Antragsteller oder vom Antragsgegner, der sich auf das Verfahren eingelassen
hat, eigelegt: beim „Gerechtshof“.

b) Wird der Rechtsbehelf vom Antragsgegner, gegen den ein Versäumnisurteil ergangen ist, eingelegt: bei der
„Arrondissementsrechtbank“.

— in Österreich beim „Bezirksgericht“

— in Portugal beim „Tribunal de Relação“

— in Finnland beim „hovioikeus“/„hovrätt“

— in Schweden beim „Svea hovrätt“

— im Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales beim „High Court of Justice“

b) in Schottland beim „Court of Justice“

c) in Nordirland beim „High Court of Justice“

d) in Gibraltar beim „Court of appeal“.
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ANHANG III

Rechtsbehelfe gemäß Artikel 27 können nur eingelegt werden:

— in Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden: mit der „Kassations-
beschwerde“;

— in Deutschland: mit der „Rechtsbeschwerde“;

— in Irland: mit einem auf Rechtsfragen beschränkten Rechtsbehelf beim „Supreme Court“;

— in Österreich: mit dem „Revisionsrekurs“;

— in Portugal: mit einem „recurso restrito à matéria de direito“;

— in Finnland: mit einem Rechtsbehelf beim „korkein oikeus/högsta domstolen“;

— im Vereinigten Königreich: mit einem einzigen weiteren, auf Rechtsfragen beschränkten Rechtsbehelf.
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ANHANG IV

Bescheinigung gemäß Artikel 33 bei Entscheidungen in Ehesachen

1. Ursprungsmitgliedstaat ————————————————————————————————————

2. Ausstellendes Gericht bzw. ausstellende Behörde

2.1. Name —————————————————————————————————————————

2.2. Anschrift ———————————————————————————————————————

2.3. Tel./Fax/E-mail —————————————————————————————————————

3. Angaben zur Ehe

3.1. Ehefrau

3.1.1. Vollständiger Name —————————————————————————————————

3.1.2. Staat und Ort der Geburt ———————————————————————————————

3.1.3. Geburtsdatum ———————————————————————————————————

3.2. Ehemann

3.2.1. Vollständiger Name —————————————————————————————————

3.2.2. Staat und Ort der Geburt ———————————————————————————————

3.2.3. Geburtsdatum ———————————————————————————————————

3.3. Land, Ort (soweit bekannt) und Datum der Eheschließung

3.3.1. Staat der Eheschließung ———————————————————————————————

3.3.2. Ort der Eheschließung (soweit bekannt) —————————————————————————

3.3.3. Datum der Eheschließung ——————————————————————————————

4. Angaben zu dem Gericht, das die Entscheidung erlassen hat

4.1. Bezeichnung des Gerichts ————————————————————————————————

4.2. Gerichtsort ——————————————————————————————————————

5. Angaben zur Entscheidung

5.1. Datum ————————————————————————————————————————
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5.2. Aktenzeichen —————————————————————————————————————

5.3. Art der Entscheidung

5.3.1. Scheidung

5.3.2. Ungültigerklärung der Ehe

5.3.3. Trennung ohne Auflösung des Ehebandes

5.4. Erging die Entscheidung im Versäumnisverfahren?

5.4.1. nein

5.4.2. ja (1)

6. Namen der Parteien, denen Prozeßkostenhilfe gewährt wurde ————————————————————

7. Können gegen die Entscheidung nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats weitere Rechtsmittel eingelegt
werden?

7.1. nein

7.2. ja

8. Datum der Rechtswirksamkeit in dem Mitgliedstaat, in dem die Entscheidung erging

8.1. Scheidung ———————————————————————————————————————

8.2. Trennung ohne Auflösung des Ehebandes ——————————————————————————

Geschehen zu —————— am —————— Unterschrift und/oder Dienstsiegel

(1) In diesem Fall sind die in Artikel 32 Absatz 2 genannten Urkunden vorzulegen.



30.6.2000 DE L 160/35Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

ANHANG V

Bescheinigung gemäß Artikel 33 bei Entscheidungen betreffend die elterliche Verantwortung

1. Ursprungsmitgliedstaat ————————————————————————————————————

2. Ausstellendes Gericht bzw. ausstellende Behörde

2.1. Name —————————————————————————————————————————

2.2. Anschrift ———————————————————————————————————————

2.3. Tel./Fax/E-mail —————————————————————————————————————

3. Angaben zu den Eltern

3.1. Mutter

3.1.1. Vollständiger Name —————————————————————————————————

3.1.2. Geburtsdatum und Geburtsort ————————————————————————————

3.2. Vater

3.2.1. Vollständiger Name —————————————————————————————————

3.2.2. Geburtsdatum und Geburtsort ————————————————————————————

4. Angaben zu dem Gericht, das die Entscheidung erlassen hat

4.1. Bezeichnung des Gerichts ————————————————————————————————

4.2. Gerichtsort ——————————————————————————————————————

5. Angaben zur Entscheidung

5.1. Datum ————————————————————————————————————————

5.2. Aktenzeichen —————————————————————————————————————

5.3. Erging die Entscheidung im Versäumnisverfahren?

5.3.1. nein

5.3.2. ja (1)

(1) In diesem Fall sind die in Artikel 32 Absatz 2 genannten Urkunden vorzulegen.
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6. Von der Entscheidung erfaßte Kinder (1)

6.1. Vollständiger Name und Geburtsdatum ———————————————————————————

6.2. Vollständiger Name und Geburtsdatum ———————————————————————————

6.3. Vollständiger Name und Geburtsdatum ———————————————————————————

6.4. Vollständiger Name und Geburtsdatum ———————————————————————————

7. Namen der Parteien, denen Prozeßkostenhilfe gewährt wurde ————————————————————

8. Bescheinigung über die Vollstreckbarkeit und die Zustellung

8.1. Ist die Entscheidung nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats vollstreckbar?

8.1.1. ja

8.1.2. nein

8.2. Wurde die Entscheidung der Partei, gegen die die Vollstreckung beantragt wird, zugestellt?

8.2.1. ja

8.2.1.1. Vollständiger Name der Partei ———————————————————————————

8.2.1.2. Zustellungsdatum ————————————————————————————————

8.2.2. nein

Geschehen zu —————— am —————— Unterschrift und/oder Dienstsiegel

(1) Werden mehr als vier Kinder erfaßt, so ist ein zweites Formblatt zu verwenden.


